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Rechtssatz

Wird von § 162 BAO Gebrauch gemacht, so führt dies bei Verweigerung der verlangten Angaben, worunter u.a. die

Angabe eines anderen als des tatsächlichen Empfängers zu verstehen ist, auch dann zur Nichtanerkennung der

Betriebsausgabe, wenn sie als solche erwiesen oder glaubhaft gemacht worden ist. Dies dient bestimmten - die
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Erfassung der Beträge beim Empfänger betre@enden - Gesetzeszwecken, an denen sich auch die Ausübung des

Ermessens, von der Bestimmung Gebrauch zu machen, zu orientieren hat (vgl. etwa Doralt, EStG11, § 4 Tz 271 @). Das

Ermessen ist in der Form einer konkreten Anfrage gemäß § 162 Abs. 1 BAO auszuüben, die allein die unter der

erwähnten Sanktion stehende VerpCichtung zur Empfängerbenennung nach § 162 BAO auslöst (vgl. das hg. Erkenntnis

vom 14. Dezember 2005, Zl. 2001/13/0253, m.w.N.).Wird von Paragraph 162, BAO Gebrauch gemacht, so führt dies bei

Verweigerung der verlangten Angaben, worunter u.a. die Angabe eines anderen als des tatsächlichen Empfängers zu

verstehen ist, auch dann zur Nichtanerkennung der Betriebsausgabe, wenn sie als solche erwiesen oder glaubhaft

gemacht worden ist. Dies dient bestimmten - die Erfassung der Beträge beim Empfänger betre@enden -

Gesetzeszwecken, an denen sich auch die Ausübung des Ermessens, von der Bestimmung Gebrauch zu machen, zu

orientieren hat vergleiche etwa Doralt, EStG11, Paragraph 4, Tz 271 @). Das Ermessen ist in der Form einer konkreten

Anfrage gemäß Paragraph 162, Absatz eins, BAO auszuüben, die allein die unter der erwähnten Sanktion stehende

VerpCichtung zur Empfängerbenennung nach Paragraph 162, BAO auslöst vergleiche das hg. Erkenntnis vom 14.

Dezember 2005, Zl. 2001/13/0253, m.w.N.).
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